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Frauen und Frauenschutz in der Fabrikgesetzgebung

Zwischen Gleichstellung, Gefahrdung und Sicherheit

Regina Wecker

Die Anfinge

Dem Glarner Fabrikgesetz gebiihrt die Ehre, das erste europiische Gesetz
zu sein, das die Fabrikarbeit allgemein regulierte und die Arbeitskrifte
schiitzte. Aber wie jede bahnbrechende Neuerung hatte auch diese ihre Vor-
laufer: Versuche, Entwicklungen, die schliesslich nicht erfolgreich waren,
aber doch entscheidende Impulse gaben. Am Anfang der Reglementierung
der Fabrikarbeit in der Schweiz stand — wie iibrigens auch in England — ein
Kinderschutzgesetz. 1815 wurde im Kanton Ziirich fiir Kinder ein Min-
destalter von 9 Jahren und eine maximale Arbeitszeit von 12 bis 14 Stunden
festgelegt. Nachtarbeit wurde Kindern untersagt. Die Mitarbeit von Kin-
dern, in der vorindustriellen Zeit iiblich, war eine wirtschaftliche Notwen-
digkeit, sie spielte bei der Sicherung des familienskonomischen Gleichge-
wichts eine wichtige Rolle und wurde beim Ubergang zur Fabrikindustrie
wie selbstverstandlich weiter gefiihre.! Die Arbeitsverhilenisse in der Fabrik
waren fiir Kinder allerdings bei weitem schidlicher und gefihrlicher, wie
in verschiedenen medizinischen und pidagogischen Schriften ausgefiihre
wurde. Auch behinderte Fabrikarbeit den Schulbesuch, der zunehmend als
wichtig empfunden wurde, da man auch Kindern aus lindlichen Gebie-
ten elementare Kenntnisse vermitteln wollte. So erstattete der ziircheri-
sche Erziehungsrat in einem Memorial an die Regierung Bericht iiber die
schidlichen gesundheitlichen Auswirkungen und die Beeintrichtigung der
Schulbildung durch die exzessive Fabrikarbeit von Kindern.? Dem Ziircher
Kinderschutzgesetz folgten weitere Kantone mit ahnlichen Bestimmungen.
Da aber die Eltern dringend auf den Verdienst angewiesen waren, kam
die Opposition gegen die Einschrinkungen nicht nur aus den Kreisen der
Unternehmer. Die Kinderschutzgesetze blieben oft wirkungslos, waren
aber doch Wegbereiter weitergehender Schutzbestimmungen.

' Gruner, Erich: Arbeiterschaft, S. 221.
? Weidmann, Paul: Die soziale Entwicklung, S. 40 ff.
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Der Kanton Glarus war schliesslich der erste Kanton, der nicht nur die
Kinderarbeit einschrinkte. Bereits 1824 wurde nach neun Uhr abends die
Arbeit in Spinnereien untersagt. War hier zunichst das Ziel, die Nach-
barschaft vor der von diesen Werkstitten ausgehenden Brandgefahr zu
schiitzen, so zielte das Gesetz von 1848 eindeutig auf den Schutz der Arbeits-
krifte, indem es die Kinderarbeit einschrinkte, die Tagarbeit auf 13 und die
Nachtarbeit auf 11 Stunden beschrinkte. Mit dem wegweisenden Glarner
Fabrikgesetzt 1864 trat dann, neben der Beschrinkung der Arbeitszeit auf
12 Stunden am Tag, ein allgemeines Nachtarbeitsverbot in Kraft.?

Miindig oder schutzbediirftig?

Anders als die englischen Fabrikgesetze, die ausschliesslich die Arbeits-
zeit von Frauen und Kindern regelte, galt das Glarner Fabrikgesetz fiir
die gesamte Fabrikbelegschaft. In England hatte man sehr bewusst die
Minner nicht einbezogen, weil man beftirchtete, der Schutz eines Geset-
zes konnte ein Hindernis bei der Ausweitung des Wahlrechts sein, das
in England im 19. Jahrhundert noch an den Besitz, den sog. 40 Shilling
Freehold, gebunden war. So zeigte sich die Arbeiterbewegung in England
sehr vorsichtig, etwa eine gesetzliche Festlegung der Hochstarbeitszeit oder
ein Nachtarbeitsverbot in den Fabriken zu fordern. Als Voraussetzung fiir
eine Ausweitung des Wahlrechts wurde — gemiiss liberalem Grundgedan-
ken — die Vertragsfreiheit gesechen. Arbeitgeber und Arbeiter sollten sich
als freie gleichberechtigte Partner («free agents») gegeniiberstehen und ihre
Vertragsbedingungen aushandeln. Nur der Miindige durfte die politische
Entscheidungsgewalt beanspruchen. Wer den Schutz des Staates brauchte,
war nicht miindig und damirt nicht gleichberechtigt.

Daher verzichtete die englische Arbeiterbewegung darauf, gesetzliche Rege-
lungen fiir erwachsene Minner zu fordern und verlegte sich darauf, dass die
Gewerkschaftsbewegung die Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen aus-
handelte. Gesetzlich geregelt wurden in den englischen Fabrikgesetzen nur
die Arbeitszeit von Frauen und Kindern. Kinder als Unmiindige konnten
nicht fir sich selber sorgen. Und Frauen waren keine unabhingigen Ver-
trags- und Verhandlungspartner im politisch-juristischen Sinn. Dies wird
mit ihrer Kategorisierung als Schutzbediirftige nochmals bestirke, so sinn-
voll und notwendig die Arbeitszeitbeschrinkung war.

? Dillenbach, Heinz: Kantone, Bund und Fabrikgesetzgebung.
* Grey, Robert: Factory legislation.
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In der Schweiz war die Situation anders. Abgesehen von Straffilligen,
Konkursiten und Armengendssigen, denen man das Wahlrecht wieder
absprechen konnte, hatten alle Minner seit 1848 auch auf Bundesebene die
politischen Rechte — in Glarus sogar bereits seit 1837 auf kantonaler Ebene.
Da gab es kein Zuriick. Dennoch wog das Argument der Vertragsfreiheit
noch schwer. So hatte ein Gutachten der Ziircher Justizdirektion sich gegen
eine allgmeine Beschrinkung der Arbeitszeit ausgesprochen da «sie sich mit
dem Recht der freien Selbstbestimmung der Arbeiter nicht vertrage».” In
Glarus hatten, wie weitere Beitrdge in diesem Band eindriicklich zeigen,
zunichst vier Arbeiter 1863 ein Gesetz — iibrigens mit einem 11-Stunden-
Tag — mit Verweis auf die englische Gesetzgebung beantrage, aber es in
der Tradition des Glarner Gesetzes «iiber die Spinnmaschinen» von 1848°
gchalten, das ja alle Arbeiter und Arbeiterinnen einbezog. Das dnderte
dann allerdings die darauthin eingesetzte vorberatende Landratkommis-
sion, die Siebner-Kommission wieder. Nach intensiver Debatte beschrinkte
man die Gesetzgebung auf Frauen und Kinder. Als der Glarner Landsge-
meinde, nach Vorberatung im Landrat, das Fabrikgesetz vorgelegt wurde,
das nach englischem Muster oder aus dhnlichen Uberlegungen wie die des
Ziircher Gurachtens, nur die Arbeitsbedingungen von Frauen und Kindern
regelte mit dem bekannten Argument, Minner seien in der Lage fiir sich
selbst zu sorgen, wurde dieser Vorschlag mit dem empérten Ruf «Es ist ein
Hohn» zuriickgewiesen. Die Minner im «Ring» — unter ihnen auch Fab-
rikarbeiter — verlangten die gesetzliche Festlegung des 12-Stunden-Tages
und weitere Regelungen wie ein Nachrtarbeits- und Sonntagsarbeitsverbot
fur alle.” Die Glarner Landsgemeinde entsprach diesen Forderungen, das
berithmte Glarner Fabrikgesetz von 1864 erhielt Rechtskraft. Einzig das
6-wochige Arbeitsverbot um die Zeit von Geburt und Wochenbett ist nur
auf Frauen bezogen. Das Gesetz wurde bekanntlich zur Vorlage fiir alle
weiteren Arbeitsgesetze in der Schweiz und damit zur Grundlage der sich
nur zdgerlich entwickelnden sozialstaatlichen Regelungen.

> Schuler, Fridolin: Die Nachrtarbeit der Frauen, S. 3.
¢ Gesetz iiber die Arbeiten in den Spinnmaschinen 1848. Landsbuch des Kantons Glarus.
7 Fiir die Glarner Debatte von 1864 siehe Dillenbach, Heinz: Kantone, Bund und

Fabrikgesetzgebung, Ziirich 1961, sowie in diesem Band die Beitrige von August
Rohr und Helen Oplatka-Steinlin.
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Ausnahmsweise gleich

Die Glarner konnten es sich leisten, zuzugeben, dass sie nicht in der Lage
waren «fiir sich selbst zu sorgen». Aus Geschlechterperspektive verlangten
die Glarner Minner Gleichstellung mit den Frauen. Aus international ver-
gleichender Perspektive ist die Schweizer Losung nicht weniger interessant:
Sowohl die englische Gesetzgebung als auch die spdter nach Schweizer
Vorbild gestalteten deutschen Schutzgesetze regelten nur die Arbeitszeir fiir
Frauen, die Kategorie «Kind» wurde durch die Kategorie «Frau» erginzt.
Ein allgemeines Schutzgesetz und ein allgemeines Nachtarbeitsverbot fur
den Fabriksektor auch fiir Minner hatte also Ausnahmecharakrer.

o "j/ j.ﬁg
=/

Fabrikarbeiterinnen in der Maggi-Fabrik in Kemptthal, ca. 1900. Auf Vorschlag von
Fabrikinspektor Schuler und mit Unterstiitzung der Schweizerischen Gemeinniitzigen
Gesellschaft (SGG) hatte der Unternchmer Maggi ein Suppenmehl entwickelt, mit
dem Frauen in ihrer kurzen Mittagspause eine Suppe auf den Tisch bringen konnten.

In der Maggi-Fabrik stellen wiederum Frauen diese Suppen industriell her. (Aus:
Arbeitsalltag, S. 96)
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Das hat — neben der Tatsache, dass die politischen Rechte der Schweizer
Minner als gesichert gelten konnten — auch damit zu tun, dass mehr als
die Hilfte der Fabrikarbeiterschaft im Kanton Glarus in der Mitte des
19. Jahrhunderts Frauen waren.® Jedes Fabrikgesetz galt also mehrheitlich
fiir Frauen. Fine Reduktion der Arbeitszeit und ein Nachtarbeitsverbot, das
ausschliesslich fiir Frauen galt, hitte wohl zusitzlich Druck fiir die midnn-
lichen Arbeitskrifte bedeutet, aber auch organisatorische Schwierigkeiten

gebracht.

Diese Schweizer Ausnahme bleibt aber auch fiir das nach dem Glarner
Modell gestaltete Schweizer Fabrikgesetz von 1877 bestehen; es hielt an der
allgemeinen Arbeitszeitregelung (nun 11 Stunden) und dem allgemeinen
Nachtarbeitsverbot fest, aber man zeigte sich schon etwas flexibler, indem
festgehalten wurde: «bei Fabrikationszweigen, die ihrer Natur nach einen
ununterbrochenen Betrieb erfordern, kann regelmissig Nachrarbeit statt-
finden.» (Art. 13) Unnachgiebig war man bei der Arbeitszeit der Frauen:
«Unter keinen Umstinden» sollten sie zur Sonntags- oder Nachtarbeit «ver-
wendet werden.» (Art. 15)

Ungleiche Praxis

Waren also bisher die Bestimmungen der Fabrikgesetze und ihre Handha-
bung fiir Frauen und Minner gleich, abgesehen von wenigen Bestimmun-
gen, die den Bereich von Schwangerschaft und Wochenbett betrafen, so
begannen sie, sich mit dem Schweizerischen Fabrikgesetz von 1877 langsam
in der Praxis auseinander zu entwickeln. Zwar blieb das gesetzliche Nacht-
arbeitsverbot bestehen, aber fiir Minner wurden immer leichter Ausnah-
meregelungen akzeptiert. Fiir die Mittagszeit hingegen gab es Ausnahmen
fiir Frauen, «die ein Hauswesen hatten» und es galten fiir Frauen besondere
Sicherheitsbestimmungen. Das verstirkte den «Geschlechterwandel» der
Fabrikarbeit, der sich langsam vollzog und auch in der Arbeitskriftestatistik
erkennbar ist: Die Textilindustrie, als Leitindustrie der frithen Schweizer
Industrialisierung, wurde allmihlich durch die Maschinenindustrie abge-
16st und spiter noch durch die chemische Industrie erginzt. Beide Indus-
triezweige beschiftigten kaum Frauen. Abgesehen von der Tradition dieser
Bereiche trug nun zusitzlich das Nachtarbeitsverbot dazu bei, dass Frauen
trotz geringerer Lohne zu weniger attraktiven Arbeitskriften wurden.
Bereits 1911 betrug ihr Anteil an der Fabrikarbeiterschaft in der Schweiz

¥ Vgl. Wecker, Regina: Equality for Men, S. 68 ff.
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nur noch knapp 36%. 1882, bei der ersten eidg. Fabrikzihlung, hatte er
noch 48% ausgemacht.” Begriindet wurde die strikte Einhaltung des Ver-
bots fiir Frauen mit den Gesundheitsschiden durch Nachtarbeit, insbe-
sondere fiir junge Frauen und «zukiinftige Miitter». Zudem sollten Frauen
sich nicht den «Gefihrdungen der Nacht» aussetzen. Interessanterweise
war aber Nachtarbeit nur im Fabriksektor verboten, wihrend im Dienst-
leistungssektor, in den Spitilern und insbesondere im Gastgewerbe keine
Einschrinkungen galten.

Fabrikarbeiterinnen, Schweiz 1882—1911
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Anteil der Fabrikarbeiterinnen gemiss Eidgendssischer Fabrikzihlung.

? Wecker, Regina: Zwischen Okonomie und Ideologie, Ziirich 1997, S. 51.
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Schutz oder Verbot? Der Internationale Arbeiterschutzkongress 1897

Der spezielle Schutz von Frauen muss mit Blick auf die internationale
Ebene aber auch immer als Kompromiss gesehen werden, und zwar ein
Kompromiss zum generellen Verbot der Frauenarbeit in den Fabriken. Ein
Verbot der Frauenarbeit, das tont vielleicht aus heutiger Sicht, insbeson-
dere aber auch aus Schweizer Perspekrive erstaunlich, es wurde aber hef-
tig nochmals am Internationalen Arbeiterschutzkongress in Ziirich 1897
diskutiert."” Auf diesem Kongress sollten die Arbeitsbedingungen in den
Fabriken geregelt und fiir internationale Konventionen festgelegt werden.

Ich nehme eine Karikatur aus der Berner satirischen Zeitschrift Newuer
Postillon"" zum Anlass, auf die Bedeutung und den Zeichencharakter
dieser Debatte hinzuweisen, in der sich Sozialpolitik als Geschlechterpo-
litik manifestierte und die Interdependenz von Wirtschaftsordnung und
Geschlechterordnung deutlich wird:

Die Karikatur zeigt, wie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gebannt
in einen Suppentopf blicken, rechts die drei Politiker, der Vorsitzende der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Reichstagsabgeordnete
August Bebel'?, Herman Greulich, erster Schweizer Arbeitersekretdr und
Ziircher Stadtrat und zwischen ihnen, halbverdeckt im schwarzem Anzug,
ein Vertreter der Katholisch-Konservativen Partei. Auf der Linken kosten
Kleriker mit misstrauischem Blick die Suppe. Der starke Arm des Sozialis-
mus hilt seinen schiitzenden Schild iiber alle, sein ernster, finsterer Blick
richtet sich auf die Vertreter des Kapitalismus, die nur gerade noch ihre
Nasen und eine Speerspitze {iber den Zaun stecken konnen. Das Schwert
in der Rechten des Sozialismus zeigt, dass es hier nicht nur friedlich zugeht.
Am Rande, wie in einem tiefer gelegenen Zuschauerraum einer Guek-
kastenbiihne, halten ein Mann und eine Frau den «Kéchen» in engagierter
Pose Schriften entgegen, andere diskutieren angeregt. Damit den Lesern
und Leserinnen des Neuen Postillon klar wird, worum es geht, trigt der
Suppentopt die Aufschrift: «Kongress fiir Arbeiterschutz».

' Internationaler Kongress fiir Arbeiterschutz, Amtlicher Bericht. Ziirich 1898.

"' «Der neue Postillony, satirische Wochenschrift, Jg. 1895 aus: Weckerle, Eduard S. 211.

'* Josef Mooser und Markus Biirgi hatten an der Tagung Zweifel dariiber gedussert, ob
der Abgebildete tatsichlich August Bebel sei bzw. ob es nicht eher Caspar Decurtins
darstelle. Ich muss das offen lassen, sehe aber keine Ahnlichkeit mit Abbildungen
von Decurtins.
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Karikatur aus der Berner satirischen Zeitschrift Newuer Postillon, Jg. 1895 zum Interna-

tionalen Arbeiterschutzkongress.
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Die Delegierten, dreihundert Gewerkschaftler unterschiedlicher Richtun-
gen und etwa hundert Giste, Abgesandte der Regierungen und bekannte
Sozialpolitiker und -politikerinnen konnten sich relativ schnell tiber die
«Suppenzutaten» einigen. Zu den einstimmig beschlossenen Massnahmen
gehorten der gesetzliche Maximalarbeitstag — langfristig sollte der Acht-
stundentag als «Normalarbeitstag» zur Regel werden — ein arbeitsfreier
Sonntag, die Festsetzung eines Mindestalters fiir Kinder, Unfallschutz und
Regeln bei der Handhabung von giftigen Stoffen. Die prinzipielle Uber-
einstimmung iiber die Notwendigkeit dieser Schutzmassnahmen an den
ersten drei Kongresstagen war {iberraschend und auffallend; schliesslich
wurde erstmals ein soziales Regelwerk geschatfen, das Verbindlichkeit
beanspruchte. Der deutsche Sozialdemokrat Wilhelm Liebknecht sprach
von einem «Gottesfrieden».

In einer bemerkenswerten Debatte — die sich allerdings keineswegs so
friedlich gestaltete — wurde auch dariiber diskutiert, ob Frauen von der
Fabrikarbeit auszuschliessen seien.

Die Schweizer Gesetzgebung, die die Arbeitszeit fiir Minner und Frauen
gleichermassen regelte, hatte — wie gesagt — weiterhin Ausnahmecharak-
ter und schien gerade dadurch gefihrdet. Um die Konkurrenzfihigkeit der
Schweizer Wirtschaft zu erhalten, waren nicht nur die Gewerkschaften,
sondern auch Unternehmer und Politiker daran interessiert, ein internatio-
nales Regelwerk zu schaffen.

Die Ubereinstimmung der Delegierten, der «Gottesfrieden» bei der
Regelung der Arbeitsbedingungen fiir Minner, war also durchaus nicht
selbstverstindlich. Sie erklirt sich auch damit, dass fiir die katholischen
Gewerkschaften Sozialgesetzgebung seit der pipstlichen Enzyklika «Rerum
Novarum» von 1891 mit dem Credo vereinbar waren."” Diese neue Ent-
wicklung machte ein englischer Delegierter deutlich, als er das Kommu-
nistische Manifest in der einen und die Enzyklika in der anderen Hand
schwenkte. Die Szene beeindruckte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Spielte wohl der Karikaturist auf diese Szene an? Sind es das Kommunisti-
sche Manifest und die Enzyklika, die den Akteuren auf der Bithne entge-
gengestreckt werden?

Sobald am vierten Verhandlungstag die Frage des Schutzes von Fabrikar-
beiterinnen zur Sprache kam, war es allerdings vorbei mit dem Frieden. Der

belgische Delegierte De Wiart, Wortfthrer der demokratisch-christlich-

* Rerum Novarum ist eine von Papst Leo XII 1891 verfasste Enzyklika, die zwar die
sozialistische Lehre verurteilt, die Mitwirkung des Staates zur Losung der sozialen
Probleme aber als notwendig erachtet. Sie begriindete die katholische Soziallehre.
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socialen Arbeiterpartei, entfesselte einen «Sturm der Leidenschaften», wie
es der Berichterstatter formulierte, als er forderte: «Die Arbeit der Frauen,
namentlich die Arbeit verheirateter Frauen in den Bergwerken, Stein-
briichen und in der Grossindustrie soll allmihlich abgeschafft werden.»"

«Die durch den Kapitalismus herbeigefiihrte Frauenarbeit ist als Unge-
heuerlichkeit, als eine Verleugnung des historischen Fortschritts, als eine
Versiindigung gegen die Natur zu bezeichnen. Die physische Konstitution
der Frau ist von unbestreitbarer Schwiche; die Fabrikarbeit ist mit der-
selben ganz unvereinbar.» [...] «Das Argument, dass die Frauenarbeit zur
Erhaltung der Familie nétig sei, erinnere immer an Dante's Grafen Ugo-
lino im Hungerturm, der seine mit ihm eingesperrten Kinder auffresse, um
ithnen den Vater zu erhalten. Die Frauenarbeit ist eine der Hauptursachen
des Zerfalls der menschlichen Gesellschaft. Sie ist, wie auch die Kinderar-
beit, erst zu Anfang dieses Jahrhunderts unter dem Regime von Robert Peel
in England eingefiihrt worden, um die Léhne der Minner zu driicken.»

Die Diskussion, die dieses Statement und der Antrag ausloste, war heftig.
Die Karikatur zeigt nur wenige Frauen — zudem befinden sie sich nicht auf
der Hauptbiihne. Auf dem Kongress hatten sie sich zum Thema Frauenar-
beit aber dezidiert zu Wort gemeldet. In der langen und heftigen Diskussion
um den Antrag de Wiart waren Lily Braun und Klara Zetkin «entschie-
den» gegen das Verbot der Frauenarbeit in Fabriken aufgetreten, hatten
sich allerdings fiir den Sonderschutz ausgesprochen. Nur eine Delegierte,
Marie Bonieval, Vertreterin der Pariser Lehrerinnen-Gewerkschaft, hatte
verlangt, auf einen Sonderschutz fiir Frauen zu verzichten und Schutzge-
setze nur soweit zuzulassen, wie sie fiir beide Geschlechter galten.” Da die
Rednerliste bei der von de Wiart ausgelésten Diskussion immer linger zu
werden drohte, wurde schliesslich beschlossen, nur noch je einen Pro- und
einen Contra-Redner zuzulassen. Wie die Gladiatoren traten sie gegenein-
ander an: Als Redner gegen den Ausschluss wurde der deutsche Sozialde-
mokrat August Bebel nominiert, fiir den Ausschluss von Frauen votierte
der Schweizer Caspar Decurtins, katholisch-konservativer Nationalrat aus
Graubiinden. Bebels Ansicht, dass Fabrikarbeit der Frauen fiir die Arbei-
terfamilien eine 6konomische Notwendigkeit darstellte, dass es aber wich-
tig war, Frauen noch stirker als Minner durch gesetzliche Regelungen
vor Gesundheitsschidigung und Ausbeutung zu schiitzen, tiberzeugte die
Delegierten. Dagegen konnte die Vision, die Decurtins beschwor, nimlich
das Bild des Arbeiters, der nach dem Tagewerk ins «traute Heim» zuriick-

4 Amtlicher Berichr, S. 206.
5 Amtlicher Berichrt, 220-221.
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kehrt, wo Frau und Kinder — vom Joch der Lohnarbeit befreit — am Gar-
tenzaum auf den Ernihrer warten, nichts ausrichten. Der Antrag de Wiart
wurde mit 165:98 Stimmen abgelehnt.'®

Dass der Schutz eben auch diesen Kompromisscharakter zum ginzlichen
Ausschluss von Frauen hatte, ein Ausschluss, der aus pragmatischer Sicht so
generell nicht méglich war, macht nochmals die Ambivalenz des Schutzes
deutlich: Er ist nétig, und auch fiir Frauen eine Entlastung aufgrund der
unterschiedlichen physischen und gesellschaftlichen Situation und Aufga-
ben, legitimiert aber gleichzeitig auch die Benachteiligung, niedrige Lohne
oder fehlende Sicherheit. Er verstirkt die Ungleichheit. Das war der Grund,
weshalb Marie Bonieval dagegen opponierte, da man bereits Erfahrungen
mit dem Nachtarbeitsverbot in den Druckereien gemacht hatte, wo Frauen
durch dieses Nachtarbeitsverbot ihre Arbeit verloren hatten. Die Debatte
um den Ausschluss von Frauenarbeit in den Fabriken am Arbeiterschutz-
kongress scheint aber die letzte grossere Debatte dieser Art gewesen zu sein.
Als namlich der 11-Stunden-Tag, der Normalarbeitstag, erneut umstritten
war, hielt Fridolin Schuler fest: «Selten wagt sich einer mit dem Wunsch an
die Offentlichkeit, dass auch fiir Frauen und Kinder wieder jede Schranke
falle, denn die Notwendigkeit dieses Schutzes scheint doch niemand zu
leugnen, nachdem die ganze zivilisierte Welt sie durch ihre Gesetzgebung
anerkannt, zudem die meisten Gesetze sogar noch engere Schranken gegen-
iiber jedem Ubermass gezogen.»"

Welche Gleichheit?

Diese Regelung des Sonderschutzes von Frauen hatte bis ins 20. Jahrhundert
in der Schweiz Bestand: Sie wurde 1964 ins Arbeitsgesetz iibernommen, das
den Bereich der Lohnarbeit nun umfassender regelte. Sie hielt sich — ziem-
lich unbestritten und auch gestiitzt durch internationale Abkommen der
[ILO (International Labour Organisation) — bis zur Revision in den spi-
ten 1980er- und 1990er-Jahren, als ein so absolutes Nachtarbeitsverbort in
Industriebetrieben als nicht mehr mit Artikel 4, Absatz 2 der Bundesver-
fassung vereinbar galt, der seit 1981 die Gleichberechtigung von Mann
und Frau festschreibt. Nun wurde an dieser «positiven Diskriminierungy»
Anstoss genommen.

16 Amtlicher Bericht, S. 220.
"7 Schuler, Fridolin: Das Fabrikgesetz und die Konkurrenzfihigkeit der Schweize-
rischen Industrie, S. 92.
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Damit kam eine Definition von Gleichheit zum Tragen, die fiir die moderne
Entwicklung oft typisch war: Entweder sind Frauen gleichberechtigt,
dann miissen sie auch die gleichen Bedingungen und Zuschreibungen wie
Minner akzeptieren, oder aber sie beanspruchen besondere Rechte, dann
verwirken sie die Gleichberechtigung. Diese Entscheidung fiir oder gegen
Gleichberechtigung hat die amerikanische Historikerin Joan W. Scott als
«impossible choice»'® bezeichnet. Sie entspriche — so Scott — auch nicht der
Rechtstradition der Aufklirung, die Rechte nicht von Leistungen abhingig
gemacht habe. Im Gegenteil, das Konzept von gleichen Rechten miisste die
Existenz bestehender Unterschiede und Ungleichheiten berticksichrigen,
ohne dabei auf generelle Ungleichwertigkeit zu rekurrieren.

Die Gegnerlnnen der Aufhebung des Nachrtarbeitsverbots argumentier-
ten denn auch mir den unterschiedlichen Situationen von Minnern und
Frauen damit, dass Frauen am Tage nicht ausruhen kénnten, sondern oft
dann fir Haushalt und Kinder sorgten.

Nachdem die erste Revision des Arbeitsgesetzes am NEIN der Volks-
abstimmung gescheitert war, wurde 1998 in einem zweiten Anlauf die
Revision des Arbeitsgesetzes gutgeheissen und in ihrem Kontext das strikte
Nachtarbeitsverbot fiir Frauen in der Industrie im Namen der Gleichheit
aufgehoben. Damit wurde eine weitere Zunahme von Nachtarbeit moglich.
Im Jahr 2006 arbeiteten 18.3% der Frauen und 16% der Minner abends
(bis Mitternacht) und 6.1% der Minner und 4.6% der Frauen zwischen
Mitternacht und sechs Uhr morgens, allerdings hat der Dienstleistungssek-
tor inzwischen den grossten Antelil.

Der Gleichheitsanspruch trotz Differenz bleibt ein schwer einzulosendes
Rechtsgut.

Wessen Sicherheit?

Von einer etwas anderen Warte hat kiirzlich die Schweizer Philosophin Kat-
rin Meyer diese Frage beleuchtet, nimlich vom Apekt der Sicherheitspolitik.
Die Sicherheit der Fabrikarbeiterschaft zu erhéhen war ebenfalls ein wich-
tiges Ziel der Fabrikgesetze, sie galt zunichst im Glarner Gesetz fiir «die
Fabrik, also fiir alle. Spiter wird auch sie geschlechtsspezifisch differenziert,
wenn z.B. im eidgendssischen Fabrikgesetz Frauen die Arbeit an laufenden
Maschinen verboten wird. Sicherheitspolitik — so Meyer — miisse auch immer

'8 Scott, Joan W.: Equality and Difference.
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Arbeiter und Angestellte der Firma Gebr. Blumer, Druckerei im «Wyden», Schwanden.
Ende 19. Jahrhundert. Die Abbildung spiegelt die Hierarchie der Fabrik: Im unteren
Fototzil die Kinder, dann die Frauen und oben die Midnner. Dass aber Frauen und
Kinder einen eigenen Lohn erhielten, unabhingig von der Familienskonomie, diirfte
diese gesellschaftliche und familidire Hierarchie manchmal auf die Probe gestellt

haben. (Aus: Arbeitsalltag, S. 116)

als Machrtpolitik verstanden werden, die Macht zu definieren, wer geschiitzt
werden soll, oder wie sie sagt: «wer als Objekt, wer als Subjekt und Bedro-
hung von Sicherheit zu gelten habe».”

Als problematisch bezeichnet sie diesen Machtfaktor, wenn die
Geschiitzten, also das Objekt des Schutzes von der Definition der Bedro-
hung ausgeschlossen werden. Das war tiber weite Strecken der Entwicklung
bis ins 20. Jahrhundert fiir Frauen durch den Ausschluss von den poli-
tischen Rechten so. Entsprechend liesse sich festhalten — so Meyer — «dass
Sicherheitsdiskurse eine zentrale gesellschaftliche Funktion haben, um
Ausbeutungs-, Diskriminierungs-, Normalisierungs- und Ausschlussver-
hiltnisse anhand der Bestimmung von Geschlechtern, Rassen, Klassen,
Nationalititen und Religionen miteinander zu verschrinken und wech-
selseitig zu verstirken.» Interessant unter diesen Aspekten ist nicht nur

1 Meyer, Katrin: Schiitzen, Ermichrtigen, Bedrohen, S. 212.
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der starke Zuwachs von Nachrarbeit insgesamt fiir Frauen und Minner,
sondern, dass gemiiss einer Statitik des Bundesamtes gerade Auslinder und
Auslinderinnen tiberproportional in Arbeitsverhiltnissen beschiftigt sind,
die Nachrtarbeit einschliesst — also nach Meyer auch wieder Personen, die
Bedeutung von Sicherheit und Schutz als Subjekte durch ihren Ausschluss
von den politischen Rechten nicht oder nur ungeniigend definieren kénnen.

Am Anfang der Entwicklung des Arbeitsrechts in der Schweiz stand die
Forderung der Glarner Minner, dass man ihnen den gleichen Schutz
gewihren sollte wie den Frauen. Sie forderten, die Festlegung der Arbeits-
zeit und das Nachtarbeitsverbot auf sich auszudehnen — ohne allerdings
generell etwa mit Frauen gleichgestellt sein zu wollen. Die Glarner mussten
nicht befiirchten, dass sie damit den Anspruch auf andere Rechte aufgeben
wiirden. In der weiteren Entwicklung hat allerdings dieser geschlechtsspe-
zifisch ungleich praktizierte Schutz fiir die Frauen einen sehr ambivalenten
Charakter: Er bot erwiinschten Schutz und schloss sie gleichzeitig oft von
gut bezahlten Arbeitsplitzen aus — wie etwa der Chemikanten-Ausbildung
in der chemischen Industrie — wihrend, wie das Beispiel des Gastgewer-
bes zeigt, die schlechten Arbeitsplitze keine Beschrinkung erfuhren. Bei
der neueren Entwicklung der Gleichstellungspolitik aber haben Frauen die
gleichen Rechte oft mit einer Angleichung an minnliche Normen erkaufen
miissen.

Allerdings gibt es da eine Entwicklung, mit der ich diesen Beitrag ab-
schliessen mochte. Als ich vor Jahren in einer internationalen Forschungs-
gruppe zum Nachtarbeitsverbot die geschlechtsspezifische Bedeutung der
Diskussion auf der Glarner Landsgemeinde, d.h. die Tatsache, dass Min-
ner gleichen Schutz bzw. Gleichstellung mit Frauen wiinschten, analysierte,
hatte das Aufmerksamkeit, ja Erstaunen ausgelost. Heute wire das wohl
weniger erstaunlich, gibt es doch eine Entwicklung und auch Minnerorga-
nisationen, die gerade das fordern: Gleichstellung mit Frauen, zum Beispiel
in Fragen des Scheidungsrechts, der Kinderzuteilung etc. Ebenso wie die
Glarner Minner beschrinken sie aber den Wunsch der Gleichstellung auf
bestimmte Bereiche, klammern aber die Bereiche, in denen Frauen weiter-
hin schlechter gestellt sind, wohlweislich aus.
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Ve S SR SR N 5 O e o
Workers constructing the Loetschberg Tunnel (1903-1913); Arbeiter beim Bau des
Lotschbergrunnels (1903-1913). (Schweizerisches Sozialarchiv, Datenbank Bild +

Ton, Sozarch_F_5032-Fb-0017)

146



	Frauen und Frauenschutz in der Fabrikgesetzgebung : zwischen Gleichstellung, Gefährdung und Sicherheit

